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Bekanntmachung 
der 

Haushaltssatzung 
 

des Zweckverbandes Wasserversorgung Unteres Inntal 
(Landkreis Passau) 

 
für das Wirtschaftsjahr 2018 

 
I. 
 

Aufgrund des § 22 der Verbandssatzung und des Art. 41 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband 
Wasserversorgung Unteres Inntal folgende 
 
 

Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt;  
er schließt  
 
im Erfolgsplan       in den Erträgen und Aufwendungen mit          2.362.300,00 Euro 
 
und 
 
im Vermögensplan   in den Einnahmen und Ausgaben mit           1.972.600,00 Euro 
ab. 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen wird auf 
1.234.500,00 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 

Für das Haushaltsjahr 2019 werden keine Verpflichtungserklärungen festgesetzt.  
 

§ 4 
 

(1) Betriebskostenumlage 
    Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. 
 
(2) Investitionsumlage 
    Eine Investitionsumlage kann nicht erhoben werden. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird 
auf 375.000,00 Euro festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2018 in Kraft. 
 
 
Neukirchen am Inn, den 12. April 2018 
Zweckverband 
Wasserversorgung 
Unteres Inntal 
 
gez. 
Stöcker, Verbandsvorsitzender 
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II. 
Das Landratsamt Passau hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 09.04.2018 AZ: 941 mitgeteilt, 
dass für § 2 – Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti- 
onsförderungsmaßnahmen – die rechtsaufsichtliche Genehmigung erteilt wird (Art 40 KommZG i. V. m. Art. 
71 Abs. 2 GO)  
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung 2018 wird hiermit gemäß Art. 24 KommZG in Verbindung mit § 25 Abs. 1 der 
Verbandssatzung amtlich bekannt gemacht.  
 
Gleichzeitig wird der Wirtschaftsplan in der Zeit vom 12. April bis 05. Mai 2018 in der Geschäftsstelle des 
Zweckverbandes Wasserversorgung Unteres Inntal, Eichetstraße 12,  
94127 Neuburg am Inn öffentlich aufgelegt.  
 
Dort liegt auch die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für die Dauer ihrer Gültigkeit innerhalb der 
allgemeinen Geschäftsstunden gemäß Art. 65 Abs. 3 GO in Verbindung mit Art. 40 KommZG und § 4 BekV 
zur Einsicht bereit. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Bekanntmachung 
 der  

Haushaltssatzung 
 

 des Schulverbandes Mittelschule Eging a.See, Landkreis Passau 
 

für das Haushaltsjahr 2018 
 
 

Auf Grund der Art. 9 Abs. 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes –BaySchFG-, Art. 40 Abs. 1 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) 
erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt  in den Einnahmen und Ausgaben mit   687.500,-- € 
 
und 
 
im Vermögenshaushalt  in den Einnahmen und Ausgaben mit     72.000,-- € 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

1)  Schulverbandsumlage 
 
 Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im 

Verwaltungshaushalt (Umlagesoll) wird für das Haushaltsjahr 2018 auf   174.324,-- € 
festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes 
umgelegt (Verwaltungsumlage). 
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Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom  
01. Oktober 2017   
auf    73 Verbandsschüler festgesetzt. 
 
Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.388,-- € festgesetzt. 

 
 
2) Investitionsumlage 
 Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
 
 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
 Haushaltsplan wird auf             114.000,-
- € 
 festgesetzt. 
 
 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft. 
 
 
Ort, Datum  
Eging a.See, 13.04.2018 
 
Bauer 
Schulverbandsvorsitzender 
 

II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 24 Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO amtlich bekanntgemacht. 
Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 KommZG in Verbindung mit 
Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO in der Zeit vom 19.04.2018 bis einschließlich 25.04.2018 in der Geschäftsstelle des 
Schulverbandes im Rathaus Eging a.See, Prof.-Reiter-Str. 2, Zimmer-Nr. 9 öffentlich auf. 
 
Dort liegt auch die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen während des ganzen Jahres innerhalb der 
allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit (§ 4 Bekanntmachungsverordnung). 
 
Ort, Datum 
Eging a.See, 13.04.2018 
Schulverband Mittelschule Eging a.See 
 
Bauer 
Schulverbandsvorsitzender 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Bekanntmachung 
der 

Haushaltssatzung
)
 

 
des Schulverbandes  

                                                ☒ Grundschule  Rotthalmünster     

                                                ☐ Mittelschule   Rotthalmünster 
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(Landkreis Passau ) für das Haushaltsjahr 2018 
I. 

Aufgrund der Art. 9 des BaySchFG, Art. 40 KommZG sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeverordnung erlässt 
der  

Schulverband Grundschule Rotthalmünster 
 folgende Haushaltssatzung: 

 
§ 1 

 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hier- 
mit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt 
 

in den Einnahmen    
und Ausgaben mit  395.200,00 EUR 

    
und im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen    
und Ausgaben mit  135.000,00 EUR 

    
ab. 
 

§ 2 
 

☐Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungs- 

    maßnahmen wird auf 0,00 EUR festgesetzt. 
 

☒Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 

    vorgesehen. 
 

§ 3 
 

☐Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 

    0,00 EUR festgesetzt. 
 

☒Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 
§ 4

2)
 

 
Schulverbandsumlage: 
 
1. Verwaltungsumlage   
 
1.1 Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im 

Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 
 

178.600,00 EUR 

      festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des    
      Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage) 
 
1.2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach     
      dem Stand vom 01.10.2017 auf  151  Verbandsschüler festgesetzt. 
 
1.3. Die Verwaltungsumlage wird je Schüler auf  
       festgesetzt.  
                                           ( ungerundeter Wert = ) 
 
 
2. Investitionsumlage   
 

☒ Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben 

 

☐ Eine Investitionsumlage wird erhoben 

 
2.1 Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im 

1.182,78 EUR 

1.182,7815 EUR 
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Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 
 

0,00 EUR 

      festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des    
      Schulverbandes umgelegt (Investitionsumlage) 
 
2.2 Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach     
      dem Stand vom 01.10.2017 auf  151 Verbandsschüler festgesetzt. 
 
2.3  Die Investitionsumlage wird je Schüler auf  
       festgesetzt.  

    ( ungerundeter Wert = ) 
 

§ 5 
 

☒ Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 

      dem Haushaltsplan wird auf 60.000,00 EUR festgesetzt. (Art.73 (2) GO) 
 

☐ Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wer- 

     den nicht beansprucht. 
 

§ 6
3)

 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht getroffen 

 

 
§ 7 

 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018  in Kraft. 
 

Rotthalmünster, den 16.04.2018               ☒ Schulverband Grundschule Rotthalmünster 

                                                                                       ☐ Schulverband Mittelschule Rotthalmünster 

                                                                                
                                                                              gez.Schönmoser 
      Schulverbandsvorsitzender 

          
II. 

 
Das Landratsamt Passau hat mit dem Schreiben vom 09.04.2018 Az: 941 mitgeteilt, dass die 
Haushaltssatzung keine nach Art. 9 BaySchFG, Art. 40 KommZG i.V. mit Art. 67 und 71 GO 
genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung wird hiermit gemäß Art. 24 KommZG amtlich bekannt gemacht. Gleichzeitig wird der 
Haushaltsplan eine Woche lang in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Rotthalmünster, 
Marktplatz 10, 94094 Rotthalmünster öffentlich aufgelegt. Die Haushaltssatzung liegt während des ganzen 
Jahres gemäß Art 9 BaySchFG, Art. 40 KommZG, Art. 65 GO, § 4 Bekanntmachungsverordnung zur Einsicht 
auf. 
 

Rotthalmünster, den 16.04.2018               ☐ Schulverband Grundschule Rotthalmünster 

                                                                                       ☐ Schulverband Mittelschule Rotthalmünster 

 
      gez. Schönmoser 
      Schulverbandsvorsitzender 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 EUR 

0,0000 EUR 
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Bekanntmachung 
der 

Haushaltssatzung
)
 

 
des Schulverbandes  

                                                ☐ Grundschule  Rotthalmünster     

                                                ☒ Mittelschule   Rotthalmünster 

 
(Landkreis Passau ) für das Haushaltsjahr 2018 

 
I. 

Aufgrund der Art. 9 des BaySchFG, Art. 40 KommZG sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeverordnung erlässt 
der  

Schulverband Mittelschule Rotthalmünster 
 folgende Haushaltssatzung: 

 
§ 1 

 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hier- 
mit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt 
 

in den Einnahmen    
und Ausgaben mit  694.750,00 EUR 

    
und im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen    
und Ausgaben mit  95.000,00 EUR 

    
ab. 
 

§ 2 
 

☐Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungs- 

    maßnahmen wird auf 0,00 EUR festgesetzt. 
 

☒Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 

    vorgesehen. 
 

§ 3 
 

☐Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 

    0,00 EUR festgesetzt. 
 

☒Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 
§ 4

2)
 

 
Schulverbandsumlage: 
 
1. Verwaltungsumlage   
 
1.2 Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im 

Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 
 

477.150,00 EUR 

      festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des    
      Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage) 
 
1.2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach     
      dem Stand vom 01.10.2017 auf  187  Verbandsschüler festgesetzt. 
 
1.3. Die Verwaltungsumlage wird je Schüler auf  

2.551,60 EUR 
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       festgesetzt.  
                                           ( ungerundeter Wert = ) 
 
 
2. Investitionsumlage   
 

☒ Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben 

 

☐ Eine Investitionsumlage wird erhoben 

 
2.2 Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im 

Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 
 

0,00 EUR 

      festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des    
      Schulverbandes umgelegt (Investitionsumlage) 
 
2.2 Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach     
      dem Stand vom 01.10.2017 auf  187 Verbandsschüler festgesetzt. 
 
2.3  Die Investitionsumlage wird je Schüler auf  
       festgesetzt.  

    ( ungerundeter Wert = ) 
 

§ 5 
 

☒ Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 

      dem Haushaltsplan wird auf 110.000,00 EUR festgesetzt. (Art.73 (2) GO) 
 

☐ Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wer- 

     den nicht beansprucht. 
§ 6

3)
 

 
Weitere Festsetzungen werden nicht getroffen 

 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018  in Kraft. 
 

Rotthalmünster, den 16.04.2018               ☐ Schulverband Grundschule Rotthalmünster 

                                                                                       ☒ Schulverband Mittelschule Rotthalmünster 

                                                                                
                                                                              gez.Schönmoser 
      Schulverbandsvorsitzender 

          
II. 

 

Das Landratsamt Passau hat mit dem Schreiben vom 09.04.2018 Az: 941 mitgeteilt, dass die 
Haushaltssatzung keine nach Art. 9 BaySchFG, Art. 40 KommZG i.V. mit Art. 67 und 71 GO 
genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. 

III. 
 
Die Haushaltssatzung wird hiermit gemäß Art. 24 KommZG amtlich bekannt gemacht. Gleichzeitig wird der 
Haushaltsplan eine Woche lang in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Rotthalmünster, 
Marktplatz 10, 94094 Rotthalmünster öffentlich aufgelegt. Die Haushaltssatzung liegt während des ganzen 
Jahres gemäß Art 9 BaySchFG, Art. 40 KommZG, Art. 65, § 4 Bekanntmachungsverordnung zur Einsicht auf. 
 

Rotthalmünster, den 16.04.2018               ☐ Schulverband Grundschule Rotthalmünster 

                                                                                       ☒ Schulverband Mittelschule Rotthalmünster 

 
      gez.Schönmoser 
      Schulverbandsvorsitzender 

2.551,6043 EUR 

0,00 EUR 

0,00 EUR 


